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Neues aus dem 
Gemeinderat 

BürgermeisterinÊJulianaÊGüntherÊundÊ
Vzbgm.ÊMartinÊNagelhoferÊinformieren 

Sitzung vom 23. Februar 2026  

Angelobung eines neuen  
Gemeinderatsmitgliedes 
 

Das nach dem Ableben von Vzbgm. a.D., 
Gemeinderat Mag. Walter Lettner frei      
gewordene Mandat wird seitens des zustel-
lungs-bevollmächtigten Vertreters - der ÖVP 
Kematen/Ybbs - mit Daniela Sommer als 
Ersatzkandidatin ersetzt.  
 
Vergabe von Lieferungen und Leistungen 
 

Folgende Lieferungen und Leistungen  
wurden genehmigt:  
 

-Fa. Hennigler – Sanierungsarbeiten 9. Str. 1   
€     13.350,00 

-Fa. Illich GesmbH – Peugeot Expert KW 
(neues Wasserauto)  (excl. MwSt)   

€     24.754,80 
 

Einstimmiger Beschluss 
 
Vergabe von Subventionen und  
Förderungen: 
 

Folgende Subventionen und Förderungen 
wurden genehmigt:  
 

-Roland ZEITLHOFER, Photovoltaik-
förderung der Gemeinde        € 370,00 
-Roland ZEITLHOFER, Stromspeicher-
förderung der Gemeinde        € 370,00 
-Daniel MIEMELAUER, Raus aus Öl  
Förderung der Gemeinde        € 370,00 
-Musikverein Hilm-Kematen – Subventions-
ansuchen 2025                    €    4.000,00 
-Sängerrunde Sonntagberg – Subventions-
ansuchen                                    € 500,00 
-ASKÖ TC Kematen – Jahressubvention 
2026                                        €    3.214,17 
-FF Niederhausleiten-Höfing, Jahres-
subvention                               €    4.000,00  
-FF Kematen/Ybbs, Jahressubvention   
                                                €    4.000,00 
-Naturfreunde Ortsgruppe Kematen-
Sonntagberg, Zuschuss/Unterstützung  
bei Kinderskikurs für jedes Kind aus der 
Marktgemeinde Kematen/Ybbs € 50,00/Kind                                                                                      
                             insgesamt € 700,00 

Vorsitzende:  
  

Bgm. Juliana GÜNTHER, ÖVP 
 

Anwesende: 
 

Vzbgm. Martin NAGELHOFER, ÖVP  
GGR. Gerwald SCHATTLEITNER, ÖVP 
GGR. Ilse BEHAM, ÖVP 
GGR. Matthias FISCHBÖCK, SPÖ 
GR. Marc KAIBLINGER, ÖVP   
GR. Josef KATZENGRUBER, ÖVP 
GR. Dipl.BW Iris SCHRATTBAUER, ÖVP 
GR. Martin WAGNER, ÖVP 
GR. Heidi Maria GRISSENBERGER, ÖVP 
GR. Mathias SCHMÖLZ, ÖVP 
GR. Karl-Ferdinand HOPF, ÖVP 
GR. Manuel HEINEMANN, SPÖ 
GR. Alexander SCHILLING, SPÖ 
GR. Thomas FOHRINGER, SPÖ 
GR. Lea WERSCHING, SPÖ 
 

Sowie das seitens der ÖVP nominierte  
Ersatzmitglied Frau Daniela Sommer  
 

An der Teilnahme entschuldigt verhindert:
   
GGR. Manuel HÄRTINGER, SPÖ  
GR. Birgit FALTLHANSL, SPÖ 
GR. Sissi HUBER-FISCHBÖCK, SPÖ 
GR. Jürgen EBNER, SPÖ 
  

Sonstige Anwesende: 
 

Frau Karin Novak (Presse „Ybbstaler“) 

Vor der Verlesung der Tagesordnung 
wurde anlässlich des Ablebens von Vize-
bürgermeister a.D. GR Mag. Walter Lett-
ner in Würdigung seiner großen Leistun-
gen eine Schweigeminute abgehalten. 
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LB121 Sicherheitsausbau Kematen/Ybbs– 
Übereinkommen – Grundeinlösungen 
 
Im Zuge des Ausbaues bzw. der Korrektion 
der Landesstraße B121, Baulos 
„Sicherheitsausbau Bereich Kematen/Ybbs“, 
Bauabschnitt 6 wird Fremdgrund vorüberge-
hend bzw. dauerhaft beansprucht. Das vorlie-
gende Übereinkommen bildet die vertragli-
che Regelung für jene Flächen, welche nach 
Fertigstellung in das Eigentum des Landes 
NÖ übergehen. Das Übereinkommen wird 
dabei zwischen dem Verkäufer einerseits 
sowie dem Land Niederösterreich unter Bei-
tritt der MG Kematen/Ybbs andererseits ab-
geschlossen. Nachstehend sind die Eckdaten 
zum Übereinkommen aufgelistet:  
 

Übereinkommen mit… 
  
Riedler GesmbH, 615 m² Wald zu 4,10 €/m², 
Gesamtablöse 2.710,61 €  
 

Die Grundeinlösekosten werden zur Gänze 
von der Marktgemeinde Kematen/Ybbs ge-
tragen.  
 

Einstimmiger Beschluss 
 
LB 121 - Nebenanlagen im Bereich km  
11,0 bis km 11,390; Übernahme in die  
Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde 
 

Die von der Straßenbauabteilung 6 Amstet-
ten des Amtes der NÖ. Landesregierung mit 
Zuschrift vom 15.12.2025 übermittelte Er-
klärung zur Übernahme der vom NÖ. Stra-
ßendienst - Straßenmeisterei Amstetten Süd - 
auf Kosten der Gemeinde hergestellten  Ne-
benanlagen im Ortsbereich von Kematen an 
der Ybbs entlang der Landesstraße B 121, 
km 13,7 bis km 14,730 (Verzögerungsspur  
Betriebsgebiet Heide 28. Straße mit Kreu-
zungsplateau inkl. Inseln; Gehweg; zwei 
Busbuchten mit Aufstandsfläche) in die Ver-
waltung und Erhaltung, sowie in das außer-
bücherliche Eigentum wird genehmigt. Dar-
über hinaus bestätigt die Gemeinde mit die-
ser Erklärung, dass die vom NÖ Straßen-
dienst hergestellten Anlagen ordnungsgemäß  

KPC - Fördervertrag f. Abwasserbeseiti-
gungsanlage, Bauabschnitt 16 Kalsing - 
Annahmeerklärung 
 
Der vorliegende Förderungsvertrag der KPC 
vom 28.11.2025 für die ABA, BA 16 - Kal-
sing wird angenommen und seine vorbehalt-
lose Annahme im Sinne der geltenden För-
derrichtlinien erklärt.   
 

Einstimmiger Beschluss 
 
Gst. 134/1, KG Niederhausleiten -  
Ybbstalradweg – Übernahme in  
öffentliches Gut - Grundsatzbeschluss 
 
Der Ybbstalradweg wurde teilweise auf der 
bestehenden Trasse des Schneerosenweges 
errichtet. Im Zuge der Herstellung wurde die 
Trasse im Bereich des Grundstückes mit der 
Nr.134/1, KG Niederhausleiten rd. 5 m nach 
Westen (weg von der Ybbs-Steilufer- Bö-
schungskante) verlegt. Im dortigen Bereich 
soll nun eine eigene Wegparzelle geschaffen 
werden und soll die Fläche des Weges aus 
dem Gst. 134/1 heraus in das öffentliche Gut 
übernommen werden. Mit dem Grundeigen-
tümer Erwin Sturl, Abetzdorf 8 wurde bei 
einer durchschnittlichen Wegbreite von 4-5 
m und einer Länge von rd. 180 m ein Kauf-
preis von 5 €/m² vereinbart. Der tatsächliche 
Kaufpreis wird nach der Durchführung der 
Endvermessung festgelegt. Der Gemeinderat 
fasste darüber einen Grundsatzbeschluss. 
 

Einstimmiger Beschluss 

-Verein zur Rettung der Ybbs Äsche –  
Mitgliedsbeitrag 2025           €  150,00 
-Frauenberatung Subvention 2026  
                                         €     1.400,00 
 

Einstimmiger Beschluss 

ausgeführt wurden und erklärt, an den NÖ 
Straßendienst aus diesem Titel keine weite-
ren Forderungen zu stellen bzw. bei Forde-
rungen Dritter den NÖ Straßendienst schad- 
und klaglos zu halten. 
 

Einstimmiger Beschluss 


